
 
 

Jahrgang 25 April 2013 Nummer 4 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit großer Trauer erfüllt uns der frühe Tod unseres 
 

2. Bürgermeisters Günther Wabbel, 
 
der am Sonntag, 24.03.2013 nach schwerer Krankheit verstorben ist. Herr Günther Wabbel gehörte seit 
Mai 1996 dem Gemeinderat des Marktes Heidenheim an. Im Mai 2008 wurde er vom Gemeinderat zum 
2. Bürgermeister unserer Gemeinde gewählt. Mit großem Sachverstand, persönlichem Engagement und 
dem nötigen Verständnis für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger des Marktes Heidenheim übte er 
seine Ämter aus. Wir danken Herrn Günther Wabbel für die geleistete kommunalpolitische Arbeit und 
werden ihn stets ein ehrendes Andenken bewahren. Seiner Familie gehört unser tiefempfundenes 
Mitgefühl. 
 
Diesem Mitteilungsblatt liegt eine Informationsmitteilung zur „Gesplitteten Abwassergebühr“ für alle 
Grundstücksinhaber in unserer Gemeinde bei. In dieser Mitteilung erhalten Sie erste Informationen zur 
Einführung der „Gesplitteten Abwassergebühr“ zum 01.01.2014. 
In den nächsten Wochen werden die Grundstückseigentümer weitere Mitteilungen zu diesem Thema 
erhalten. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Löffler von der VGem Hahnenkamm zur Verfügung 
(09833/9813-44). 
 
Wie bereits berichtet, wurde unsere Gemeinde für das Projekt „Energiecoach in Kommunen“ von der 
Regierung von Mittelfranken ausgewählt. Das Projekt soll dazu dienen, dass in den Kommunen die 
Energiewende schneller und effektiver umgesetzt wird. Der Energiecoach hat dabei eine begleitende 
Funktion und hat in einer ersten Aufarbeitung den Bestand an „Erneuerbaren Energie“ im 
Gemeindegebiet erhoben. Dabei konnte festgestellt werden, dass wir in Heidenheim bereits auf einem 
guten Weg sind, was das Vorhandensein von Anlagen zur Nutzung von alternativer Energie betrifft. In 
einer öffentlichen Veranstaltung am 15.03.2013 stellte der Energiecoach Möglichkeiten der 
Energieeinsparung und die derzeitigen Förderungen vor. In einer weiteren Infoveranstaltung die im 
Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 29.04.2013 um 19.00 Uhr stattfindet, wird 
über Möglichkeiten der weiteren Nutzung von Erneuerbarer Energie in unserer Gemeinde gesprochen. 
Zu dieser Gemeinderatssitzung ergeht herzliche Einladung an alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger. 
 
Ich wünsche den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Gästen unserer Gemeinde ein frohes Osterfest. 
 
Ihr  
 

Ewald Ziegler 
1. Bürgermeister 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gnotzheimer Gruppe – 
Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2013 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde im Amtsblatt  
Nr. 9 am 02. März 2013 des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen veröffentlicht. Die Satzung kann 
bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Gunzenhausen, Reutbergstraße 34, eingesehen werden. 



Heimatverein Heidenheim e. V. - Jahreshauptversammlung 2013 
Am Samstag, 06. April 2013 um 19.30 Uhr, im Gasthof „Alte Post“, findet die diesjährige 
Jahreshauptversammlung statt. Die Vorstandschaft bittet um zahlreiches Erscheinen. 

 
N-Ergie – Informationen rund um Energiethemen und Abrechnungen 
Am Dienstag, 09. April 2013 von 15.00 – 18.00 Uhr sind die Berater der N-ERGIE Aktiengesellschaft 
im Sitzungszimmer der VGem Hahnenkamm. Dort beantworten sie alle Kundenfragen insbesondere zur 
Abrechnung, aber auch zu anderen Energiethemen. 
Nach der Aufforderung zur Selbstablesung der Verbrauchsdaten und deren Rücksendung erhalten die 
Kunden die Jahresabrechnungen. Alternativ zum portofreien Rückversand können die Kunden ihre 
Zählerstände auch online im Kundenportal der N-ERGIE unter https://kundenportal.n-ergie.de/portal/ 
mitteilen. Im Kundenportal können sie außerdem auch ihre Rechnungen einsehen oder Ummeldungen 
vornehmen. Die Registrierung ist unkompliziert. Telefonisch stehen die Service-Mitarbeiter der  
N-ERGIE unter der innerhalb von Deutschland kostenfreien Servicenummer: 0800 100 800 9 zur 
Verfügung. Weitere Informationen zur N-ERGIE unter: www.n-ergie.de 

 
Grüngutsammelstelle 
Ab Samstag, 13. April 2013 ist die Grüngutsammelstelle wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 
jeweils Samstag von 11.30 – 13.00 Uhr. 

 
Heimatverein Heidenheim e. V. 
Umwelttag - Müllsammelaktion in und um Heidenheim.  
Der Heimatverein Heidenheim e. V. startet am Samstag, 13. April 2013 die diesjährige 
Müllsammelaktion in Heidenheim. Gereinigt werden die Gräben und Straßenränder unserer Gemeinde. 
Besonders unsere Kinder und Jugendlichen sind hierzu wieder herzlich eingeladen. Aber auch 
Erwachsene sollten diese Aktion begleiten. Wir treffen uns am Samstag um 13.00 Uhr an der „Alten 
Turnhalle“ in Heidenheim. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss. 

 
TSV- Heidenheim - Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
Am Samstag, 13. April 2013 findet um 19.00 Uhr die Jahreshauptversammlung des  
TSV Heidenheim im Sportheim statt. Es berichten die Vorstandschaft und die einzelnen Sparten aus 
dem vergangenen Jahr und aktuellen Anlässen. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins sind 
hierzu herzlich eingeladen. 
gez. Die Vorstandschaft 

 
Gründungsversammlung einer Bürgerinitiative 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich lade Sie recht herzlich zur Gründungsversammlung einer 
Bürgerinitiative für das Kloster Heidenheim ein. Wir treffen uns am Sonntag, 14. April 2013 um  
18.00 Uhr im Hahnenkamm Café. Wir können nicht erwarten, dass sich nur die offiziellen staatlichen 
und kirchlichen Institutionen für unsere altehrwürdige Klosteranlage einsetzen. Nein, auch wir 
Heidenheimer Bürgerinnen und Bürger müssen etwas unternehmen! Mit unserer Mitgliedschaft zeigen 
wir unsere Unterstützung des Klosterprojektes. Am Gründungsabend stehen folgende Punkte auf der 
Tagesordnung: Vorstandswahl, Satzung und sonstiges. 
Gez. Roland Göckert 

 
Blutspenden 
Am Freitag, 19. April 2013 von 17.00 bis 20.30 Uhr findet in der Schulturnhalle,  
Heidostraße 2 in Heidenheim ein Blutspendetermin statt. Der Blutspendedienst weist darauf hin, dass 
zu jeder Spende unbedingt der Blutspendepass mitgebracht werden muss – zumindest aber ein 
Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein). 



Kgl. Priv. SG Heidenheim 
Das diesjährige Kirchweihschießen findet am Sonntag, 28. April 2013 von 11.00 Uhr – 16.00 Uhr 
statt. Diesmal wird eine Geburtstagsscheibe Ehrenmitglied Ferdinand Ziegler herausgeschossen. Am 
Mittwoch, 01. Mai 2013 beginnt das Königsschießen um 9.00 Uhr und endet um 12.00 Uhr. Die 
Proklamation der Schützenkönige findet am 01. Mai um 14.00 Uhr am Marktplatz statt. Die 
Bevölkerung ist zur Königsproklamation wieder recht herzlich eingeladen. Zum Umzug und 
Proklamation der Könige treffen sich die Mitglieder der SG Heidenheim am 01. Mai um 13.45 Uhr am 
Schützenhaus. 
Gez. Die Vorstandschaft 

 
Einladung zur Krabbelgruppe nach Heidenheim 
Sicher habt ihr schon einmal von unserer Krabbelgruppe in Heidenheim, den „Krabbelmäusen“ gehört 
oder wart vielleicht selbst schon mal dabei. Eingeladen sind alle Kinder ab Krabbelalter bis zum 
Übergang in den Kindergarten. Wir spielen und singen miteinander, essen und trinken gemeinsam und 
vieles mehr. Die Konfession spielt hierbei keine Rolle. Ganz viel Gelegenheit also für die Kleinen, 
gleichaltrigen Kindern zu begegnen und neue Erfahrungen zu sammeln – und für Eltern sich 
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Treffpunkt ist jeden Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr im 
Gemeindehaus, Ringstraße 1. 

 
Schuleinschreibung in der Hahnenkammschule  

Am Mittwoch, 17. April 2013 findet ab 11.30 Uhr im Schulhaus Heidenheim die 
Schulanmeldung für das Schuljahr 2013/2014 statt. Anmeldepflicht besteht für alle 
Kinder, die am 30.09.2013 sechs Jahre alt sind. Anmeldepflicht besteht auch für 
die Kinder, die 2012 vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Kinder, die nach 
dem 30.09.2013 und bis 01.07.2014 sechs Jahre alt werden, können ebenfalls 
angemeldet werden. 

Alle Familien mit schulpflichtigen Kindern wurden von der Schule bereits schriftlich eingeladen. Falls 
Sie kein Informationsschreiben der Schule erhalten haben oder Ihr Kind vorzeitig einschulen wollen, 
rufen Sie bitte in unserem Sekretariat ab Dienstag, 09. April 2013 unter der Nummer 09833/355 an. 
Gez. Wolfgang Frank, Rektor 

 
Schulfest 2013 – Wer kann uns mit Leihgaben 
unterstützen? 
Im Mai 2013 wird unser Schulhaus in Döckingen 50 Jahre alt. Aus 
diesem Anlass feiern wir am  
10. Mai unser Schulfest rund um das Döckinger Schulhaus. Das Fest steht unter dem Thema: Schule 
früher und heute. Neben vielen anderen Aktionen und Darbietungen wollen wir auch ein kleines 
Schulmuseum einrichten. Dazu brauchen wir möglichst viele Dokumente (Fotos, Schulhefte, 
Schulbücher, Büchertaschen, Poesiealben…) aus dem Zeitraum ab 1960 bis heute. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie durch eine Leihgabe aus Ihrem Privatbesitz unsere Ausstellung 
bereichern könnten. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Leihgaben mit größter Sorgfalt und geben sie 
Ihnen nach dem Fest umgehend zurück. Sie helfen uns sehr, wenn Sie Ihre Schätze deutlich mit Namen 
und Anschrift versehen. Bitte bereichern Sie unser kleines Museum mit vielen 
Ausstellungsgegenständen.  
Für Rückfragen erreichen Sie uns unter folgenden Telefonnummern:  
ab Dienstag, den 9. April: 09833/355 (Heidenheim) 

09093/284 (Döckingen) 
Ihre Leihgaben können Sie ebenfalls ab Dienstag, 09.04.2013 in beiden Schulhäusern abgeben. Im 
Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Gez. Wolfgang Frank, Rektor 



Übertritt an die Staatl. Realschule Wassertrüdingen 
Bahnhofstr. 12, 91717 Wassertrüdingen,Tel. 09832/320 
Für das Schuljahr 2013/14 erfolgen die Anmeldungen und Voranmeldungen (aus Hauptschule bzw. 
Gymnasium) in die 5. Klassen im Sekretariat der Realschule Wassertrüdingen in der Zeit vom 

06. Mai bis 08. Mai 2013 
jeweils von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

und am 10. Mai 2013 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
Mitzubringen sind: 
das Original-Übertrittszeugnis, die Original-Geburtsurkunde zum Einsehen und ggf. der 
Sorgerechtsbeschluss. 
Gez. D. Gräbner, RSD 

 
Die Finanzkasse des Finanzamts Gunzenhausen wird zum 02.04.2013 
aufgelöst 
Ab diesem Zeitpunkt werden die Kassenaufgaben vom Finanzamt Ansbach übernommen. Für die 
meisten Bürgerinnen und Bürger ändert sich dadurch allerdings nichts, da erteilte 
Einzugsermächtigungen weiterhin gelten. 
Der Amtsleiter des Finanzamts Gunzenhausen, Herr Wolfgang Löwe, weist darauf hin, dass 
Bürgerinnen und Bürger, die bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben, diese auch nach der 
Verlagerung der Finanzkasse nicht neu erteilen müssen.  
Daueraufträge müssen allerdings vom Auftraggeber rechtzeitig umgestellt werden. Löwe empfiehlt 
daher den Bürgerinnen und Bürgern, am Lastschrifteinzugsverfahren teilzunehmen. Dadurch können sie 
die termingerechten Zahlungen nicht versäumen. Außerdem sparen sie sich den Weg zu ihrem 
Kreditinstitut und helfen ihrem Finanzamt, die Verwaltungsaufgaben möglichst kostensparend zu 
erledigen, so Löwe. 
Zudem ist zukünftig Folgendes zu beachten: 

• Für Zahlungen an das Finanzamt Gunzenhausen sind ab 02.04.2013 nur noch die 
Bankverbindungen des Finanzamts Ansbach zu verwenden. Diese lauten: 

Deutsche Bundesbank, Filiale Nürnberg, Kto-Nr. 765 015 00, BLZ 760 000 00 
Sparkasse Ansbach, Kto-Nr. 215 004, BLZ 765 500 00 

HypoVereinsbank, Filiale Ansbach Kto-Nr. 4 150 066, BLZ 765 200 71 
• Schecks sind künftig an die Finanzkasse Ansbach zu senden. 
• Die Finanzkasse Ansbach ist unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen: 

Finanzamt Ansbach –Finanzkasse- 
Mozartstr. 25, 91522 Ansbach 

Telefon: 0981 16-0, Fax: 0981 16-333 
• Aufgrund der Umstellungsarbeiten ist die Finanzkasse vom 26.03.2013 bis 02.04.2013 nur 

eingeschränkt bzw. nicht erreichbar. 
 
Bislang gab es an jedem bayerischen Finanzamt eine Finanzkasse, die den Zahlungsverkehr abwickelt. 
Das Konzept für eine Neustrukturierung der bayerischen Finanzkassen sieht vor, dass die bisher 
bestehenden 79 Finanzkassen auf 19 zentralisierte Finanzkassen reduziert werden. Ziel dieser 
Maßnahmen ist, die Arbeitsabläufe zu verbessern sowie das Personal in den Finanzämtern noch 
effektiver einzusetzen. 

 
Beratungstage der BVK-Zusatzversorgung 
Die Bayerische Versorgungskammer führt in Zusammenarbeit mit der Auskunfts- und Beratungsstelle 
der Deutschen Rentenversicherung in Nürnberg am 23. und 25. April 2013 Altersvorsorgetage für 
Beschäftigte des öffentlichen und kirchlichen Dienstes durch. 
Ort: Deutsche Rentenversicherung, Auskunfts- und Beratungsstelle Nürnberg, 
 Richard-Wagner-Platz 1, 90443 Nürnberg.  
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin unter Telefon 0911/ 2380-380 



 
Was ist los im Monat April 2013 
01.04.13 8:00 – 

11:30 
Fischereiverein Hahnenkamm Anfischen an der Rohrach 

02.04.13  Landfrauen Heidenheim Ausflug 
03.04.13 20:00 Markt Heidenheim Gemeinderatssitzung 
06.04.13 19:30 – 

21:30 
Heimatverein Heidenheim Jahreshauptversammlung im Gasthof Alte Post 

07.04.13 17:00 Liebenzeller Gemeinschaft 
Heidenheim 

Gottesdienst 

09.04.13 15:00 – 
18:00 

N-Ergie Informationen rund um Energiethemen und 
Abrechnungen 

13.04.13 13:00 – 
15:00 

Heimatverein Heidenheim Umwelttag 

13.04.13 19:00 TSV Heidenheim Jahreshauptversammlung im Sportheim 
14.04.13 18:00 Bürgerinitiative für das Kloster 

Heidenheim 
Gründungsversammlung im Hahnenkamm Café 

17.04.13 11:30 Hahnenkammschule Schuleinschreibung 
18.04.13 9:00 – 

11:00 
Liebenzeller Gemeinschaft 
Heidenheim 

Großes Frauenfrühstück in Heidenheim 

18.04.13 9:00 – 
19:00 

Kloster Heidenheim Stiller Tag 

18.04.13 9:00 Liebenzeller Gemeinschaft 
Heidenheim 

Großes Frauenfrühstück in Heidenheim 

19.04.13  Kloster Heidenheim Ökumenischer Frauengottesdienst im 
Kapellensaal 

19.04.13 17:00 – 
20:30 

Bay. Rotes Kreuz Blutspenden in der Schulturnhalle, Heidostr. 2 

21.04.13 14:00 Liebenzeller Gemeinschaft 
Heidenheim 

Gottesdienst 

23. – 
25.04.13 

 BVK – Zusatzversorgung Beratungstage in Nürnberg 

27.04.13  Ev. Kirche Heidenheim Frühlingsfest im Talkindergarten 
27.05.13 19:00 Klosterforum Heidenheim Vernissage im Kloster 
28.04.13 11:00 – 

16:00 
Kgl. Priv. SG Heidenheim Kirchweihschießen 

28.04.13 8:00 – 
11:00 

Fischereiverein Hahnenkamm Jugendfischen an der Rohrach 

28.04.13 11:30 Liebenzeller Gemeinschaft 
Heidenheim 

Gottesdienst 

29.04.13 19:00 Markt Heidenheim Gemeinderatssitzung 
30.04.13  JURA Heidenheim Maibaumaufstellen 

 
 
 

Impressung: 
Das Mitteilungsblatt des Marktes Heidenheim erscheint monatlich. Verantwortlich 
für den Inhalt: Erster Bürgermeister Ewald Ziegler, Krankenhausstraße 31, 91719 
Heidenheim. Mitteilungsblatt im Internet unter: www.markt-heidenheim.de 
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Informationen zur Einführung der gesplitteten  
Abwassergebühren in Heidenheim 

 
Der Marktgemeinderat Heidenheim hat beschlossen, das Verfahren zur Er-
mittlung der Abwassergebühr auf den sogenannten "gesplitteten Abwasser-
maßstab" umzustellen. 

Warum "gesplitteter Abwassermaßstab"?  

In der bisherigen Gebühr für Abwasser, die derzeit nach dem Frischwasser-
maßstab abgerechnet wird, sind sowohl die Kosten für die Schmutz- als 
auch die Niederschlagswasserbeseitigung enthalten. Eine Aufteilung der 
Gebühr nach der tatsächlich in die Kanalisation eingeleiteten Schmutz- bzw. 
Niederschlagswassermenge erfolgt derzeit nicht. 

Durch die bisherige Abrechnung der Abwassergebühr nach dem Frischwas-
serverbrauch bezahlen diejenige, die viel Wasser beziehen automatisch 
auch einen anteiligen entsprechend großen Beitrag für die Entsorgung von 
Niederschlagswasser unabhängig davon, wie viel Niederschlagswasser von 
einem Grundstück tatsächlich in die Kanalisation eingeleitet wird. Das Glei-
che gilt umgekehrt für diejenigen, die wenig Wasser beziehen. 

Die aktuelle bundesweite Rechtsprechung, insbesondere das wohl bekann-
teste Urteil in Bayern (Gemeinde Untermerzbach) vom 31.03.2003 des 
BayVGH, hat dazu geführt, dass keine einheitliche Abwassergebühr mehr 
erhoben werden darf, da diese in der Regel gegen den Gleichheitsgrundsatz 
des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz und somit gegen das Äquivalenzprinzip ver-
stößt. Gegen den Gleichheitsgrundsatz wird verstoßen, wenn der Anteil der 
Kosten für das Niederschlagswasser 12 % der gebührenfähigen Kosten 
übersteigt. Da dies im Gemeindegebiet des Marktes Heidenheim der Fall ist, 
wird zum 01.01.2014 gemäß Beschluss des Marktes Heidenheim 
vom 04.03.2010 eine verursachergerechtere Abwassergebühr - die so ge-
nannte "gesplittete Abwassergebühr" - eingeführt werden. 
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Kostendeckung in der Abwasserbeseitigung 

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung 

 

Kosten der Schmutzwasserbesei-
tigung 

Kosten der Regenwasserbeseiti-
gung der Grundstücke 

 

Frischwassergebühr (bisher) 

 
 Abwassergebühren nach Frischwassermenge 
 Euro / m³ Frischwasser 

 

gesplittete Abwassergebühr (zukünftig) 

 
Schmutzwassergebühr nach  Regenwassergebühr 
 Frischwassermenge  nach versiegelten  
 (Euro / m³ Frischwasser)  Flächen  
    (Euro / m² 
   abflusswirksamer Fläche)  

 

 

 
Bei den gesplitteten Abwassergebühren werden die Gesamtkosten ver-
ursachergerecht in Schmutz- und Niederschlagswassergebühr aufge-
teilt, wie das folgende Schaubild zeigt: 
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Wie werden Abwassergebühren bisher abgerechnet? 

Für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisation wird derzeit 
eine Gebühr erhoben, die sich aus der über den Wasserzähler bezogenen 
Wassermenge (Frischwassermenge) multipliziert mit dem derzeitigen Ge-
bührensatz ergibt (zuzüglich Grundgebühr). 

Wie werden Abwassergebühren zukünftig abgerechnet? 

Der getrennte Gebührenmaßstab teilt die Kosten für die Schmutzwasser- 
und die Niederschlagswasserbeseitigung in zwei getrennte Gebühren auf. 
Somit wird die tatsächliche Inanspruchnahme der Kanalisation berücksich-
tigt: 

• Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin auf der Grundlage der bezo-
genen Frischwassermenge in €/m³ erhoben.  

• Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der Größe der bebau-
ten und versiegelten Flächen jedes Grundstückes, von denen aus Nie-
derschlagswasser in die Kanalisation abgeleitet wird.  

Wie werden die bebauten und versiegelten Flächen ermittelt? 

Die Ermittlung der abflusswirksamen befestigten Flächen erfolgt mit dem 
"Gebietsabflussbeiwertsverfahren". Hierbei wird das gesamte Marktgemein-
degebiet einschließlich der Ortsteile mit Hilfe der digitalen Flurkarte, Kanal-
bestandsplänen, Luftbildern und computergestützten Berechnungen in ver-
schiedene homogene Zonen eingeteilt. Die Grundstücke innerhalb einer 
Zone erhalten dann jeweils denselben sogenannten "Gebietsabflussbeiwert 
(GAB)". 

Der GAB gibt den zu erwartenden Anteil der bebauten und befestigten Flä-
chen an der Gesamtgrundstücksfläche an. Er stellt einen Mittelwert aus der 
umliegenden Bebauung dar. Ein GAB zum Beispiel von 0,35 bedeutet, dass 
35 % der Grundstücksfläche befestigt und an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen sind. 

Beispiel:   
1.000 m² Grundstücksfläche x 0,35 (GAB) = 350 m² (abflusswirksame befes-
tigte Fläche) 
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Was müssen Sie tun?  

Alle Grundstückseigentümer mit einem Anschluss an die Abwasserentsor-
gung erhalten einen Mitteilungsbogen, der die für ihr Grundstück relevanten 
Daten enthält und zu dem der Grundstückseigentümer eigene Angaben zur 
Versiegelung und der Art der Entwässerung machen kann. Sollten die Daten 
der Verwaltung nach dem GAP zutreffen, muss gar nichts unternommen 
werden. Weicht die für das Grundstück ermittelte abflusswirksame Fläche 
erheblich von der tatsächlich an die Kanalisation angeschlossene Fläche ab, 
kann ein Antrag auf Individualbetrachtung bei Überschreitung einer soge-
nannten Bagatellgrenze gestellt werden.  

Die Verwaltung wird ihre Angaben überprüfen und Kontrollen vor Ort durch-
führen. 

Was bedeuten die Gebühren für die einzelnen Grundstücke? 

Für einen Teil der privaten Anwesen bietet die neue Gebührenstruktur finan-
zielle Vorteile. Profitieren können vor allem Eigentümer-/innen von Ein-und 
Mehrfamilienhäusern auf Grundstücken, die nur wenig versiegelte Flächen 
aufweisen. Stärker belastet werden Grundstücke mit einem hohen Versiege-
lungsgrad - also Supermärkte, Einkaufszentren und gewerbliche Betriebe in 
Industriegebieten, die große versiegelte Hof- und Parkflächen haben. 

Was bringt die getrennte Berechnung? 
Eine größere Transparenz bei der Berechnung der Gebühren, eine stärkere 
Gebührengerechtigkeit und einen Anreiz sich umweltbewusst zu verhalten. 
Wer Flächen entsiegelt (ökologischer Anreiz) wird vom neuen Gebühren-
maßstab profitieren. 

Wie kann sich der Bürger informieren oder Fragen stellen? 

Nach dem Versand des Mitteilungsbogens hat jeder Bürger die Möglichkeit, 
sich telefonisch oder persönlich im Rathaus zu informieren. Zeitraum und 
Ansprechpartner werden mit dem Versand des Mitteilungsbogens mitgeteilt. 

Abfrage der tatsächlichen Geschossflächen 
Parallel zur Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“ will der Markt 
Heidenheim für die Erhebung von Beiträgen die Größe der tatsächlichen 
Geschossfläche aktualisieren. Die Abfrage der tatsächlichen Geschossfläche 
erfolgt im Zuge des Versandes der Mitteilungsbögen zur Einführung der „ge-
splitteten Abwassergebühr“. 

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bedanken wir uns schon jetzt sehr 
herzlich und stehen Ihnen für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung. 

Ihr Bürgermeister Ewald Ziegler 



 

!! EXTRASAMMLUNG !! 
 

 

 
 

Frühjahrssammlung für Kleidung und Schuhe  
“Kleider- und Schuhschränke entlasten” 

 

Jetzt ist die Zeit um den Kleiderschrank zu erleichtern und Platz zu schaffen für die neue 
Sommerkollektion. 

 
Der Elternbeirat der Hahnenkammschule ruft auch dieses Jahr wieder  

zu einer Frühjahrssammlung auf.  
 

Ihre Kleider- und Schuhsäcke können Sie zwischen 
08.04. – 12.04.2013 

an folgenden Stellen abgeben: 
 

- Heidenheim, Heidostraße, an der Schule 
- Ostheim, Haus der Bäuerin, im Eingangsbereich 
- Westheim, Kindergartengarage 
- Hechlingen, Poststraße 14 bei Frau Lutz 
- Hüssingen, Nr. 74 bei Frau Monika Reichardt 
- Ursheim, Kirchenstraße 11 bei Frau Beate Meyer 
- Polsingen, Altes Raiffeisenlagerhaus Rampe 
- Döckingen, Treuchtlinger Str. 1 Gasthaus „Zur Sonne“ bei Fam. Deuter 

 
����   Achtung! In Heidenheim wird nur am Samstag,     

dem 13.04.2013 von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
gesammelt! 

 
Schuhe müssen in einem separaten Sammelbeutel verpackt werden. 

Nicht angenommen werden Textilabfälle, Teppiche, Matratzen, Heizkissen sowie  
nasse oder verschlissene Kleidung. 

Die Kleider- und Schuhspenden müssen sauber und gut verpackt sein.  
Sie dürfen keinen Müll oder Haushaltsgeräte enthalten. 

 
In Sortierbetrieben werden die Kleider- und Schuhspenden fachgerecht sortiert  

und auf -Wiederverwendungsmöglichkeiten geprüft. 
Die Kleider- und Schuhsammlung erfolgt in bewährter Zusammenarbeit mit der  

Kolping Recycling GmbH Fulda.  
Informationen über die Wiederverwendungsmöglichkeiten finden Sie unter www.kolping-recycling.de. 

 
Der finanzielle Erlös dieser Sammlung kommt den Kinder der Schulen 

 in Heidenheim und Döckingen zu Gute.  
 

Für das fleißige Mitsammeln bedankt sich der Elternbeirat der Hahnenkammschule! 



 

 

 
Wir sammeln das ganze Jahr über weiter, 

 
denn Sie können jederzeit Altpapier und auch Kleidung in unsere Container einwerfen! 

 
Altpapier: 

Der Altpapiercontainer befindet sich an der Hahnenkammschule auf dem 
Parkplatz hinter den Garagen. 

Sie können dort Zeitungen, Zeitschriften, Papier, geheftete Kataloge u. ä. abgeben. 
 

����    NICHT IN DEN CONTAINER GEHÖREN:     
Pappe, Kartonagen, Büchereinbände aus Pappe, Kataloge mit geklebtem Rücken sowie Müll 

und Unrat!  
 

Altkleider: 
Sie finden unsere Container in: 
Heidenheim: 
 
Degersheim: 
Hohentrüdingen: 
Ostheim:  
Westheim: 
Hüssingen:  
Döckingen: 
Ursheim: 
Polsingen: 
 
Trendel: 

Bei der Hahnenkammschule und 
am Haus Hahnenkamm 
Bei den Altglascontainern 
Bei den Altglascontainern 
Neben dem Haus der Bäuerin 
Beim Kindergarten 
Hinter dem Lagerhaus 
Bei der Grundschule 
Beim Kindergarten 
Am Kindergarten und bei den 
Polsinger Heimen  
Bei der Bushaltestelle 

 
 

 
 

Ihre gespendete Kleidung wird von Kolping – Mitarbeitern fachgerecht sortiert. 
Weitere Infos finden Sie unter http://www.kolping-recycling.de 

Für in der Bekleidung befindliche Wertsachen kann keine Haftung übernommen werden. 
 

Wir bedanken uns bei allen Sammlern und Spendern ganz herzlich für die Unterstützung! 
 

VERANTWORTLICH FÜR DIE SAMMLUNG: DER ELTERNBEIRAT DER HAHNENKAMMSCHULE 
 

Der Erlös kommt den Schülern der Schulen in Heidenheim und Döckingen zu Gute. 



 

 

 

 


